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könne 1Ur s'agen, daß eın bestfinmter Faktor etztlich kommt doch daraut d} daß s1e 1n

den Dienst eines T ebeHsahnas gestellt .  WIF'  d,diesem Ergebnis geführt hat, ber
N!  cht einem andern, ebensogut möglichen, den der Mensch VOTLT seınem Gewissen und VOTLT

Ott verrtreien kann.das vermoöge nıemand 11, Jones!® VEOI-

sucht dieses Fehlen eines Determinis-
INUS auf uUuNseTC unvollkommene Erkenntnis ZU- August Brunper S ]
rückzuführen. ber ine solche hat 1mM Physika-
lischen nN1' daran gehindert, ihn dort festzu-
tellen Er fehlt eben tatsächlich 1n der psychı-
schen Wirklichkeit. Es 1St. auch wichtig, daraut
hinzuweisen, daflß 1mM Psychischen Tatsache und
Bedeutung unklar mıteinander verschmolzen
S1N: und sıch darum schwerer unterscheiden 24S- Soziale Auswirkungen bei Beschäftigung
sen als 1mM Geıistigen. Damıt 1St hier die Getahr in Entwicklungsländernoroß, daß INa  3 u  n Glaubens als Tatsache auS-

1bt, Was ıIn Wıiırklichkeit einem entscheiden-
den Teil bereits Deutung ISt. Freud 15t O:
noch weiter und hat ine frühmensch- Die Zusage für eine Arbeitsaufnahme 88] einem
ıche Horde konstrulert, die CS nach der An- Entwicklungsland WIr: oft schon erteilt, wWwWennN

sıcht der heutigen Ethnologie nıe gegeben hat die in Aussicht gestellte Vergütung den Erwar-
noch gegeben haben kann1!4 tungen entspricht, insbesondere eın Kaufkraft-

vergleich ergeben hat, daß be1 Beibehaltung des
Diese Eigenschaften des Psychischen lassen Lebensstandards iıne Sölche Beschäftigung WIrt-

die Ansıcht VO  3 Levi-Strauss!®, der keineswegs schaftlich vertretbar ISt. Um nerfreuliche Über-
eın Gegner der Psychoanalyse iSt, als richtig OL raschungen 1mM Einzelfall vermeiden; 1St
scheinen, daß der Behandlungserfolg keines- jedo: ratsam, sıch außerdem sehr eingehend
wegs die Wahrheit der gegebenen Erklärungen über die soz1alen Auswirkungen iner derartı-
und Theorien erweise; hätten doch nach seiner SCH Tätigkeıit vorher unterrichten. Im Rah-
Erfahrung als Ethnologe die Medizinmänner men dieser Betrachtungen kann nur auf einıge
mIi1t ihren Praktiken die gleichen Erfolge Der Gesichtspunkte hingewiesen und el -  ur der
Unterschied estehe ediglich darın, dafß diese Fall behandelt werden, daß der 1nsatz in
miıt einem kollektiv anerkannten Mythos arbei- eiınem Entwicklungsland als Arbeitnehmer auf
ten könnten, während die Psychoanalyse —- Veranlassung und 1M Interesse einer inländi-
nächst den individuellen Mythos des Kranken schen Stammfirma rfolgt und VO':  3 Anfang
heraussuchen musse. Die eigentliche Heilkraft vorgesehen 1St, nach Ablauft einer bestimmten
liegt 1mM Geist, der das Psychische 1n den Lebens- Zeıtspanne 1n das Bundesgebiet zurückzukehren.
sınn aufnehmen und entsprechend lenken oll
Religion und Sittlichkeit gehören aber den
wichtigsten und wesentlichsten Berei  en des
Geıistigen. Schon Freud hatte erkannt: „Die In steuerlicher Hinsicht 1St beaéxten‚ dafß
Analyse macht einheitlich, ber Nl  cht und der Arbeitnehmer auch fur seine Tätıigkeıit im
für sıch out Diese Einheitlichkeit 1St natur- Ausland vieltfach weiterhin den deutschen
lich eın nıcht unterschätzender Vorteil. ber Steuergesetzen unterworfen bleibt. Das gilt VOLFr

allem dann, WEn seine Wohnung der den
Jones 3223 gewöhnlıchen Auftenthalt 1m Bundesgebiet be1-

14 Levi-Strauss, CIt. Karl Narr, Urgeschichte behält; wobei die Annahme eines gewöhnlichen
der Kultur. Stuttgart 1961, Aufenthalts uch durch ıne längere, VO'  3 VOIIN-
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teres ın Wegfall gestellt WIFr|  d. ber auch ohée pflichtigefi die 1m Ausland von den Einkünften
diese Voraussetzungen wird der Arbeitnehmer entrichtete Steuer auf den ın der Bundesrepu-
An inländischen Steuer herangezogen, wenn eın blik zahlenden Betrag angerechnet wird, be-
SOPCHNANNTLEFr Verwertungstatbestand gegeben 1St, deutet das Fehlen eines Doppelbesteuerungs-

die Betätigung, WI1e ın einer inländi- A  ommens 1M Endergebnis keine wesentliche
schen Filiale eines Handelsbetriebes, dem WIrt- Beeinträchtigung des 1n einem Entwicklungs-
schaftlichen Erfolg des Unternehmens die- and tätıgen Arbeitnehmers.
NCn bestimmt 1St. Diese Ertordernisse fehlen

bei Arbeitnehmern, die für inländische Ika- Il
riıtative der kirchliche Organisationen 1n den
Entwicklungsländern tätig sind. Eıne weıtere, Einrichtungen, die mit der deutschen Sozial-schr bedeutsame Ausnahme gilt für Arbeitneh- versicherung vergleichbar sind, ehlen 1in den
Mer, die 1mM Ausland 1m Auftrag der Lieterfirma Entwicklungsländern. Infolgedessen sınd auchMIt der Errichtung, Erweiterung der Einrich- keine internationalen Abkommen möglich, die
tung VO  3 Fabriken der Ahnlichen Vorhaben, den Sozialversicherungsschutz bei TätigkeitenW1e z. B der Instandsetzung von Wırtschafts- 1n diesen Ländern aut der Grundlage der Ge-
gütern, unmittelbar der mittelbar beschäftigt genseitigkeit regeln. Die eutsche Sozialver-werden. Unter diese Regelung tallen auch Büro- sicherung erfaßt grundsätzlich 1Ur Beschäfti-räfte, die in dieser Sparte tätıg sınd In die- gungen, die 1mM Inland ausgeübt werden. Beıi-
sen Fällen wird, talls die Tätigkeit mehr als tragspflicht und Leistungsberechtigung entfallen
drei Monate, jedo: nıcht länger als wel Jahre SOmMı1t, WCNN der Arbeitnehmer 1mM Ausland be-
dauert, 1mM Einzelfall auf Antrag der ım Aus- schäftigt 1St (Territorialprinzip).and verdiente Arbeitslohn VO  - dem inländi-

Dieses Ergebnis 1St unbefriedigend, WCNN derschen Steuerabzug freigestellt. Arbeitnehmer,
Eıinsatz 1n einem Entwicklungsland auft Ver-die als Angehörige internationaler UOrganıisat1o0- anlassung der inländischen Stammfirma erfolgt1CN ın Entwicklungsländern arbeiten, rauchen
und sıch VO  ‚} vornherein auf einen begrenztenohne Rücksicht darauf, ob sS1e ihren Wohnsitz
Zeitraum erstreckt. Verwaltung und Rechtspre-oder gewöhnlichen Aufenthalt 1mM Inland bei-
chung haben diese ücke 1M Gesetz durch diebehalten, grundsätzlich keine inländische Eın-
SORCNANNTE Ausstrahlungstheorie ausgefüllt undkommen- oder Lohnsteuer entrichten.
damit dem Erfordernis Rechnungn, daß

Die Heranziehung Z inländischen ohn- sich die sozlalversicherungsrechtliche Beurtei-
steuer bedeutet keine Befreiung Von der Steuer- lJung den wirtschaftlichen Gegebenheiten an pas-entrichtung 1mM Gastland Ob und 1n welchem sen mMu Eıne Fortdauer der deutschen Sozial-
Umfang die Einkünfte dort der Besteuerung versicherungspflicht trıtt ein, wenn die 1im
unterliegen, richtet sich nach den Jjeweiligen Be- Ausland ausgeübte Tätigkeit bei einem Betriebs-
stiımmungen des Entwicklungslandes., Um Dop- teıil der inländischen Fırma erfolgt und dam  1t
pelbesteuerung vermeıden, sind VO  3 der Bun- die Abhängigkeit des eingesetzten Arbeitneh-
desrepublik MIiIt zahlreichen ausländischen Staa- INers VO'  3 dem Stammbetrieb erhalten bleibt.
ten SOCNANNTE Doppelbesteuerungsabkommen Vereinbart dagegen der Arbeitnehmer eın
abgeschlossen worden, die Banz der teilweise Arbeitsverhältnis bei einem selbständigen Toch-
ıne Besteuerung 1mMm inländischen Staat AauUuS- terunternehmen, dann kann ma  w} schon begriff-schließen, und War hne Rücksicht arauf, ob lich nıcht mehr VO  3 einer „Ausstrahlung“ SPIrec-
eın ben aufgeführter Ausnahmetatbestand DC- chen, und war hne Rücksicht darauf, ob der
geben 1St der nıcht. Die bisher mi1ıt Entwick- Weg der Errichtung der Firma 1m Aus-
Jungsländern vereinbarten Regelungen (Indien, and 1M Hınblick aut die Gesetzgebung des
Pakistan, AÄgypten) schließen lediglich ine Gastlandes gewählt werden mußte. Ebenso 1st  A
Steuerpflicht bei Vorliegen eines Verwertungs- CS ausgeschlossen, Arbeitnehmer 1n die eutsche
tatbestandes us,. Da regelmäßig dem Steuer- Sozialversicherung einzubeziehen, die 1m Gast-
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land selbst bei einem unselbständigen Betriebs- bei gewisse Kosten n}1ity P'auschbeträgen abgégot
teil einer iınländischen Firma eingestellt werden. ten werden. In den übrigen Versicherungszwei-

SCH (Renten- und Unfallversicherung) sSOowle ınFuür die Annahme einer Ausstrahlung 1St
der Arbeitslosenversicherung bleibt der Ver-weıter unerläfßlich, daß siıch bei der Beschäf-
sicherungsschutz 1n dem bisherigen Umfang be-tigung 1mM Ausland ine vorübergehende stehen. Anderseits 1St auch 1mM der Aus- &Tätıgkeıit andelt. Der 1n den etzten Jahren

besonders verstärkte Eınsatz VO:  3 deutschen strahlung das Gastland nıcht gehindert, seiner-
Se1Its den Arbeitnehmer 1n eın etwalges SystemFachkräften be1m Autbau 1n den Entwicklungs- der Sozialversicherung einzubeziehen.ändern aßt geboten erschéinen‚ den Begriff

„vorübergehend“ nıcht CNS auszulegen. Wäh-
rend INa früher dieses Ertordernis zunächst bei I1T
einer Beschäftigungsdauer vVon drei und dann
späater VO:  - sechs Monaten als noch gewahrt - Unterliegt der Arbeitnehmer 1 Hinblick auf
gesehen hat, hat siıch Jetzt allgemein die UÜbung Art und Umfang seiner Tätigkeit der M1t
entwickelt, diese Frist auf mindestens ein Jahr Rücksicht auf die Höhe seiıner Einkünfte nıcht
auszudehnen. Wenn siıch auch 1ne allgemein mehr der deutschen Pflichtversicherung, dann 1St
gültige Zeitspanne nıcht angeben läßt, WeIr- / prüfen, ob die Voraussetzungen für ıne
den Rechtsprechung und Praxıs nıcht der freiwillige Weiterversicherung gegeben sind. In
Tatsache vorbeigehen können, dafß diese Frist, der Rentenversicherung ann eın solcher An-
VOTLT allem bei größeren Objekten, wıe dem trag jederzeit gestellt werden, obei allerdings
Bau VO  3 Krafttwerken der Staudämmen, den der Versicherte innerhalb VO:  3 Jahren für
Gegebenheiten nıcht mehr genügend Rechnung mindestens Kalendermonate Pflichtbeiträge
trägt. Nachdem nıcht nur 1mM Bereich der EWG- entrichtet haben muß In der Krankenversiche-
Staaten, sondern auch mit anderen europäischen rung 1St der Antrag auf freiwillige Weıiıterver-
Ländern (Zi B Österreich, Schweiz) 1mM VWege sicherung ıne Frist VO:  3 drei Monaten nach

nde der Mitgliedschaft gebunden. Seine Zvertraglicher Vereinbarungen der Zeitraum der
Ausstrahlung auf Monate ausgeweltet WOTI - lässigkeit ebentalls ine Erfüllung von

den 1St, dürfte c5 unbedenklich se1n, diesen Maf(ß- Versicherungszeiten se Wochen Zugehörig-
stah auch auf A TEn 1n den Ent- keit VOT dem unmittelbaren Ausscheiden der
wicklungsländern übertragen. Wochen innerhalb der Jetzten Monate)

Vor. 5.US. Zwar erhält der freiwillige Kranken-Die Fortdauer der Pflichtversicherung 1n allen
versicherte bei Auslandsaufenthalt keine Lei-Zweigen der Sozialversicherung ım Wege der
StUNgECEN. Die Leistungspflicht esteht jedo für„Ausstrahlung“ 1St die selbstverständliche
die 1mM Inland verbliebenen Familienangehöri-Voraussetzung geknüpft, dafß die Tätigkeit 1M
SCcH fort und erstreckt sich dann miıt dem Eın-Ausland, WCAN s1e 1mM Inland ausgeübt würde, treffen 1mM Bundesgebiet unmittelhar wiederversicherungspflichtig ware. Infolgedessen dür-
auch auf den Versicherten. In der Arbeitslosen-fen die Einnahmen 1m Ausland, SOWeIlt s1e Zur
versicherung oiıbt die Einrichtung einer Wei-Sozialversicherungspflicht heranzuziehen sind,

bestehende Jahresarbeitsverdienstgrenzen (Z. terversichefung nıcht.

Jahrlich DM 15 000.— 1n der Angestelltenver- In der Unfallversicherung ‚besteht die Mög-
sicherung) nıcht überschreiten. Für die Gewäh- ichkeıt, Arbeitnehmern, die nıcht die Aus-
rung VO:  e} Leistungen esteht 1n der Kranken- strahlung allen, den bisherigen Versicherungs-
versicherung insofern ıne Besonderheit, als der schutz durch eıine Formalversicherung erhal-
Arbeitgeber seinem 1m Ausland beschäftigten ten Diese Einrichtung ist eshalb VO]  5 großer
pflichtversicherten Arbeitnehmer die diesem g- praktischer Bedeutung, weiıl die Gefahr, einen
SCNH die Krankenkasse zustehenden Beträge Betriebsunftall erleiden der sıch ine Berufs-
vewähren hat Dıie Erstattung der Aufwendun- krankheit zuzuziehen, 1N den Entwicklungslän-
SCH erfolgt dann durch die Krankenkasse, —- dern bedeutend größer ıst als 1m I%11and. Die

71



Formaiversidmetung 1St. chenfalls keine VO' Ge- FepUBL: erforderlich .  werden, hat regelmäßig
setzgeber vorgesehene Einrichtung, sondern wıe das Unternehmen selbst tragen. Sınd Fa-
die Ausstrahlung eine VO:!  - Verwaltung und milienangehörige 1m Inland Jleistungsberechtigt,
Rechtsprechung entwickelte zusätzliche Ma(ß- dann erfolgt die Zahlung durch die Berufs-
nahme. Es steht 1M Ermessen der jeweiligen genossenschaft unmiıttelbar. Die Beiträge für die
Berufsgenossenschaft, ob und welche Voraus- Fortdauer des Unfallversicherungsschutzes Wer-

setzuhgen 1mM FEinzelfall ertfüllt sein inüss‚e—n, den 1mM Regelfall entsprechend dem Rısıko tür
eın derartiges Versicherungsverhältnis mi1ıt dem das Unternehmen jeweıls besonders festgesetzt.
jeweiligen Unternehmen begründen. Grund- Für das Zustandekommen einer Formalver-
ätzlıch können NUur Tatbestände erfaßt WOI - sıcherung genugt C5, dafß dem jeweiligen Unter-

nehmen auf eine entsprechende Anfrage durchden, die auch 1M Inland einen Versicherungs-
schutz auslösen würden. Ferner 1St OLWwWeN- die Berufsgenossenschaft die Fortdauer des Ver-
dig, dafß der Arbeitnehmer innerhalb einer VO  - sicherungsschutzes nach Maßgabe der VO  } der
der Berufsgenossenschaft festzulegenden Frist Berufsgenossenschaft erlassenen Richtlinien be-
beabsichtigt, wıeder seinem Stammbetriehb stätigt wird.
zurückzukehren. Dieser Zeıitraum wiırd 1mM all-
gemeıinen auf fünf re bemessen, wobej
Verlängerungsmöglichkeiten g1bt. Die Bindung Wenn gefragt wiırd, ob der gegenwärttige

den Stammbeti'ieb selbst braucht bei der Stand des sozıalen Schutzes für eutsche Arbeit-
Auslandstätigkeit NUuUr csehr lose se1n. So pC- nehmer 1N den Entwicklungsländern ausrei  en
nugt C5S, da{ß die Entsendung an eın selbständi- sel, äßt sıch sicherlich arüber diskutieren,
SCS Tochterunternehmen erfolgt, sofern noch ob die bisherige Handhabung 1n einzelnen Fäl-
iıne ZEW1SSE Bindung ZuUuU iınländischen Unter- len noch verbessern A  ware. Anderseits ber
nehmen, z. B durch Betreuung der 1m Inland darf nıcht verkannt werden, daflß nıcht allein
verbliebenen Familienangehörigen, erhalten Aufgabe der deutschen Sozilalversicherung seıin
bleibt. Für die Gewährung der Leistungen 1M kann, jedes Rısıko beı einer Auslandsbeschäfti-einzelnen hat sıch 1n der Praxıs die Hand- Zung aufzufangen. Da jedoch bisher keine ernst-
habung entwickelt, daß die 1M Ausland Cr - lichen Schwierigkeiten ekannt wurden, sollte
bringenden Leistungen zunächst VOo Betrieb IMNa  - 65 weiterhin der Praxıs überlassen, sich
entrichtet und dann nach Rechnungslegung ın auch künftig der ftortschreitenden wirtschaftli-
deutscher Währung VO der Berufsgenossen- chen Entwicklung aAanzupassSCN.
chaft ErSLTattertr werden. Kosten, die durch die
Überführung des Versicherten 1n die Bundes- Kurt Hofrné.nn


